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Die Stralsunder 
Kirchen- und Schulordnung von 1525 

Zu dieser Ausgabe

Herausgeber und Verlag danken der Hansestadt Stralsund für die Bereitstellung 
des im dortigen Archiv vorhandenen Exemplars der Kirchen- und Schulord-
nung von 1525 sowie dem Direktor des Archivs, Herrn Dr. Dirk Schleinert, für 
die unkomplizierte und konstruktive Zusammenarbeit und vor allem für die 
Transkription des handschriftlichen Textes.

Ein besonderer Dank gilt den beiden Autoren.

Kirchenrat Dr. Norbert Buske ist Gründer und langjähriger Vorsitzender der 
Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte und hat als Theologe 
und Kirchenhistoriker zahlreiche Publikationen zur pommerschen Territorial-, 
Kunst– und Kirchengeschichte veröffentlicht. Die pommersche Reformations-
geschichte und Studien über Johannes Bugenhagen bilden einen Schwerpunkt 
seiner Forschungen.

Professor Dr. Heiner Lück ist Inhaber des Lehrstuhls für Bürgerliches Recht, Eu-
ropäische, Deutsche und Sächsische Rechtsgeschichte der Martin-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg. Er ist Ordentliches Mitglied der Sächsischen Aka-
demie der Wissenschaften zu Leipzig und Mitherausgeber der 2. Auflage des 
Handwörterbuches zur deutschen Rechtsgeschichte. Mit der rechtsgeschicht-
lichen Bedeutung der Reformation beschäftigt er sich seit seiner Dissertation 
von 1983 »Die Spruchtätigkeit der Wittenberger Juristenfakultät«.

Die Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte dankt Thomas 
Helms, der als Verleger des Buches auch seine Gestaltung in bewährter Weise 
verantwortet und die Publikation mit großem Engagement begleitet und ge-
fördert hat.

Gedankt wird schließlich für die Förderungen der Publikation durch finanzielle 
Zuwendungen und Begleitung. Stellvertretend für viele sei hier der Bischof im 
Sprengel Mecklenburg und Pommern der Nordkirche Dr. Hans-Jürgen Abro-
meit genannt, der die Arbeiten an dem Buch von Beginn an sachkundig verfolgt 
und gefördert hat. Für eine entscheidende finanzielle Förderung danken wir 
dem Land Mecklenburg-Vorpommern und hier besonders dem Staatssekretär 
für Vorpommern Partrick Dahlemann. Für Rat und Tat danken wir schließlich 
Herrn Dr. Haik Thomas Porada.

Christoph Ehricht,  
Vorsitzender Arbeitsgemeinschaft für �  
pommersche Kirchengeschichte e.V., im Oktober 2017
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Liebe Leserin, lieber Leser,
mit der Stralsunder Kirchen- und Schulordnung von 1525 halten Sie eine Kost-
barkeit in den Händen. Kostbar aus verschiedenen Gründen:
Es handelt  sich um die älteste Ordnung dieser Art im evangelischen Raum. Als 
sich die Stadt Stralsund im April des unruhigen Jahres 1525 zu den Lehren der 
Reformation bekannte, folgte noch im Herbst desselben Jahres die »Ordnung«, gut 
zehn Jahre früher als im restlichen Herzogtum Pommern. So kann man wohl 
mit Fug und Recht von einer Vorlage für spätere Kirchenordnungen sprechen. 
Die plattdeutsche Sprache und Mentalität haben diese Ordnung wesentlich 
mitbestimmt.
Das kirchliche, gesellschaftliche und soziale Leben erfuhr hier unter der Über-
schrift reformatorischen Schriftverständnisses neue Ausrichtung und Belebung 
des Gemeinwesens.
Heute, fünf Jahrhunderte später, hat sich dieses Gemeinwesen natürlich ver-
ändert, an die Stelle reformatorischer Bekenntnisse sind die Grundlagen von 
Demokratie und allgemein verantworteter Ethik getreten.
Dennoch, Sie werden es vermutlich bei der Lektüre herausfinden, stellt sich dies 
nicht unbedingt als Bruch mit den Überlegungen der damaligen Zeit heraus.
Es dürfte wertvoll sein, sich zurückzubesinnen auf die geistigen Wurzeln un-
seres heutigen Denkens. Es dürfte anregen dazu, dass wir an mancher Stelle 
neu ins Nachdenken kommen und unsere eigene Vorstellung vom Leben in 
unserer Stadt, in unseren Kirchen und Gemeinden messen an dem, was einst 
ein Rat der stolzen Hansestadt beschlossen hatte.
Ganz sicher wird es auch an mancher Stelle zu Widerspruch herausfordern 
und der Erkenntnis, dass das Maß, das im 16. Jahrhundert an das Leben der 
Gemeinschaft angelegt wurde, zwangsläufig ein anderes sein musste als heutige 
Perspektiven es nahelegen.
Dennoch kann das Studium dieser Kirchenordnung unseren Dialog in der 
Jetztzeit befruchten und vertiefen.
Der Arbeitsgemeinschaft für pommersche Kirchengeschichte sei an dieser Stelle 
herzlich gedankt, dass sie mit der vor uns liegenden Ausgabe einen wertvollen 
Beitrag zum Reformationsjubiläum leistet.
Und Ihnen, liebe Leserin, lieber Leser, wünsche ich bei der Lektüre der ersten 
Kirchenordnung der Reformation viele gute Anregungen und Beiträge zu ei-
nem gewinnbringenden Dialog in den Diskursen unserer Zeit.

»Helga Ruch, Pröpstin der Propstei Stralsund«

Geleitwort der Pröpstin der Propstei Stralsund
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